
Assi m i lation, Au sg renzung, Anerken n u n g

Schweizerische Zigeunerpolitik im europäischen Kontext

Thomas Meier

Mit den Begriffen "Assimilation>r, .,Ausgrenzungu und ..Anerkennung,r lassen
sich die Strategien und Politiken umschreiben, die in der Schweiz wie in ande-
ren europäischen Staaten in den letzten zoo Jahren gegenüber jenen Menschen
formuliert und betrieben wurden, die in pauschaler und meist diffamierender
\Øeise "Zigeuner>> genannt werden. Zumal es im Folgenden um Politiken geht,
verwende ich diese Fremdbezeichnung für all jene Personen.und Gruppen, die
jeweils als "Zigeuner" bezeichnet und diskreditiert wurden beziehungsweise
auf oder gegen die eine entsprechende Politik ausgerichtet war. Die betreffen-
den Personengruppen waren stets heterogen und variierten historisch nicht
unbeträchtlich. Sie umfassten weder nur Fahrende, also Personen mit einer
nicht- oder halbsesshaften Lebensweise, noch nur Angehörige einer bestimmten
Ethnie.' Zu thnen gezàhlt werden hier Roma und ihre verschiedenen lJnter-
gruppen wie die Sinti oder die in Spanien..gitanos' genannten Kalé ebenso wie
Jenische oder die in der Schweiz als "Vaganten" Bezeichneten.'
Im ersten Absch¡itt werden die Charakteristika und Akteure der schweize-
rischen Zigeunerpolitik seit der Gründung des Bundesstaats ß48 sl<tzziert.
Danach wird die Politik gegenüber den Zigeunern in einigen ausgewählten
europäischen Ländern vorgestellt. Im dritten Abschnitt wird die Entwicklung
in der Schweiz mit jener in Europa verglichen. Abschliessend folgen einige all-
gemeinere Uberlegungen.r

r Vgl. dazu Michaei Zimmermann, <Zigeunerpolitik und Zigeune¡diskurse im Europa des
zo. Jahrhunderts", in: Zimmermann (wie Anm. z6), r3-7o, hier z4-27. Zu den Zigeunern als
gesellschaftliches Konstrukt vgl. Klaus-Michael Bogdal, Europa erfindet die Zigeaner Eine
Geschicbte zton Faszination und Verachtwng, Frankfurt a. M. zor r, hier r ¡.

z Zur Abgrenzung und Überlagemng der Begriffe "Heimadose>,, ..!¿g¿¡¡sn>, ..Jenische', .Fah-
rende", uSinti und Roma" sowie "Zigeuner" vgl. http://www.stifrung-fahrende.ch,/geschichte-
gegenwan/de/begriffserlauterungen (zr. Márz zor3).

3 Für kritische Lektüre und werwolle Anregungen danke ich Birgit Christensen und Sara Galle.
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Die Zigeunerpolitik in der Schweiz seit t848

Die Gründung des schweizerischen Bundessraats r848 markiert in Bezug auf
die Politik gegenüber der nichtsesshaften Bevölkerung eineZasur.+ Den Grund-
sãtzen der jungen Nation, deren Fundament ein Staatsvolk von Bürgern war,
widersprach die Existenz von Personen ohne Heimat- und Bürgerrecht. Mit
dem Bundesgeserz vom 3. Dezember r85o sollte deshalb das Problem der "Hei-
madosen>> ein für alle Mal gelöst werden.r Es betraf auch die sogenannten Vagan-
ten, die eine nichtsesshafte Lebensweise pflegten. Allein vom Bundesanwalt
wurden in der Folge gegen 9oo Personen zwecks Abklärung ih¡er Identität in
Haft genommen und erkennungsdienstlich erfasst. Sofern sie als Einheimische
anerkannr wurden, erhielten sie gemäss dem dreistufigen Aufbau des schwei-
zerischen Gemeinwesens das Bürgerrecht einer Gemeinde, des betreffenden
Kantons sowie des Bundesstaats. Andernfalls wurden sie des Landes verwiesen
oder z:ur Auswanderung gedrängt.6
Das Heimatlosengesetz hatte aber nicht nur zunr- Ziel, die Heimatlosen juris-
tisch und politisch zu integrieren, sondern richtete sich auch gegen die fahrende
Lebensweise. Diese wurden faktisch kriminalisiert, indem etwa das Mitführen
schulpflichtiger Kinder strafbar war. Kantonale Gesetze und Verordnungen wie
die schikanösen Gewerbescheinregelungen verstärkten den Assimilationsdruck
auf Fahrende. Gleichzeitig wurde diesen die feste Ansiedlung erschwert, zumal
sie als Neubürger keine Nutzungsrechte an den Gemeindegütern beanspru-
chen kon¡ten.7 Diese erste Phase schweizerischer Zigeunerpolitik nach r848

ist gekennzeichnet durch die Erfassung und Einbürgerung der einheimischen
zigeuner einerseits, die Bekämpfung der fahrenden Lebensweise andererseits.
Nachdem das Heimatlosengesetz auch in den Kantonen Tessin, 'llaadt und
\Øallis umgesetzr war, verlagerte sich das politische Interesse schliesslich auf die
ausländischenZigeuner.In dieser zweiren Phase wurden die in fremdenpolizei

4 YgI. dzzu und zum Folgenden Thomas Meier, .Zigeunerpolitik und Zigeunerdiskurs in der
Schweiz t8p-r97o", in: Zimmermann (wie Anm' z6), zz6-49-

5 Thomas Dorninik Meier, Rotf lflolfensberger, "Eine Heimat wnd doch þeine'' Heim'atlose
in der Schuteiz (t6.-tg. Jabrhundert), Zürich 1998; Regula Argasr, Staatsbíirgerscbaft ønd

ønd Integrøtion in der Scb nch
ehörig - heimatlos. Zur in:
Galle, Andréa Kaufmann, nd'e

undsesshafteinGraubünden,BadenzooS,4o-66;òasGesetzistpubliziertlnScb'eeizerisches
Bund.esblatt 3 (r 8 ¡o), 9r3-92t.

6 Meier/Wolfensberger (wie Anm. ), 5t-5r7; Hilarius Simonet, Die Ztøangseinbürgerungen
der Heimatlosen aor too bis t ¡o Jahren, Chur r95 3.

7 Meier/ìlolfensberger (wie Anm. 5), 47r; \Øalter Leimgruber, uEinheimische Fremde - fremde
Einheimische. Fahrende in der Schweiz', in: Simone Prodolliet(Hg.), BlicÞwechsel. Die malti-
þ.ubørelle scbzøeiz an der scbutelle zum z t. Jahrhund,ert, L:uzern ryg8, fi7-r34, hier r r9.

lichen Angelegenheiten souveränen Kanrone aktirl mit der Absicht, die fremden
zigeuner von ihrem Territorium fernzuhalten. Die kantonalen Behörden waren
nicht zuletzt aufgrund der durch die Eisenbahnen erhöhten Mobilidt mir aus-
ländischen Fahrenden konfrontiert, die bisweilen ohne gültige papiere in die
Schweiz einreisten.s seit úTz wandten sich Kantone an den Bund und ersuchten
ihn um geeignete Massnahmen, was dieser aber ablehnte. Mehrere Kantone ver-
boten schlies slich ß77 Zigeunern und "Tierfüh rern , ktrzerhand die Einreise in
ihr Gebiet, wd zwar auch dann, wenn diese güldge Papiere vorweisen konnten.
Das Resultat war, dass als Zigeuner taxierte Personen von Kanton zu Kanton hin
und her geschoben wurden - gerade so wie vor r848.
r88z untersagten Grenzkanrone fremden zigeunern ausnahmslos den Grenz-
übertritt. Der Bund billigte diese restriktive Politik ausdrücklich, lehnte eine
akti'¿e Beteiligung aber weiterhin ab. Das änderte sich nach der Jahrhundert-
wende. Die Kantone machren weiterhin Druck, und nicht zuletzt wegen der
sogenannten Zigeunerfrage wurde r9o5 die Konferenz der Kantonalen Justiz-
und Polizeidirekroren ins Leben gemfen.r Nachdem auch Anrainersraaten ihre
Grenzen für Zigeuner geschlossen harten, verhängte der Bundesrat t9o6 in
einem Kreisschreiben an die Kantone ein allgemeines Einreiseverbor f|.r ,,lig¿u-
nerbandenr', die angeblich vermehrr an der Landesgrenze erschienen. Zwàtzlich
wurde den schweizerischen Transporrunternehmen die Beförderung von zigea-
nern per Bahn oder Schiff untersagt.,"
Dem Bundesrat war klar, dass mit seinen Erlassen das Problem nicht gelöst
werden konnte. ,rzu einer gründlichen Sanierung des Zigeunerunwesens>> - so
meinte er wörtlich - bedürfe es eines gemeinsamen vorgehens aller Staaten, und
er kündigte an, eine entsprechende Konferenz anzuregen." Allein, die Nach-
barstaaten zeigten an einer solchen Konferenz, derenZiel die Naturalisierung
aller zigeuner war, kein Interesse, weshalb der in der sogenannren Zigeunerfrage
federführende Beamre, Eduard Leupold, den kantonalen Justiz- und polizei-
direktoren als gesamtschweizerische Lösung die Internierung und ldentifizie-
rung aufgegriffener .Banden, und deren Abschiebung ins Ausland empfahl.
Dieses sogenannte Leupold-verfahren wurde in der Folge von den Kantonen
angewandt. Leupold selbst berichrete, dass beim Eidgenössischen Justiz- und
Polizeidepartemenr eine Zigeunerregisrratur sowie ergänzend eine daktylosko-
pische Registretur geführt würden." Dass Zigeuner erkennungsdienstlich erfassr

8 Eranz Egger, "fg¡ Bundesstaat und die Zigeuner i¡ der Zeitvon r848 bis 19r4', in: Schwei-
zerisches Bundesa¡chiv (Hg.), Stud.ien ønd. QueIIen 8, Bern 1982, 49-7r,hier 5r.

9 Lukas Gschwend, Rainer J. Schweizer, Geschichte der KKJpD rgot-2oor. Festgabe zurn
h und.ertj ährigen B e steh en, Zirtch zoo 5, z 5.ro Egger (wie Anm. 8), 59 f.

r r Ebd., 6o.
rz Bbd.,66.
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wurden, ist erwiesen,'t die Zígeunerregistratur ist aber bislang nicht auffindbar'
19r1 wurden nach dem Leupold-Verfahren r44 Personen ausgeschafft.'+ Auch
während des Ersten \leltkriegs kam es zu Internierungen und Ausschaffungen
von Zigewern, und danach wurde dieses Verfah¡en auf die Behandlung sämt-
licher .unerwünschter Ausländer" ausgedehnt.'r
Die radikale Politik gegenüber ausländischenzigetnern blieb während Jahr-
zehnten unverändert, und am Einreiseverbot und an der rigiden Abschiebungs-
praxis wurde selbst in der Zeit der Verfolgung von Sinti und Roma durch das

nationalsozialistische Deutschland festgehalten. Die EinreisesPerre gegenüber

r97z aufgehoben.'t
Diese zweite Phase schweizerischer Ztgewerpolitik dauerte fast 7o Jahre. Sie

wurde überlagert durch eine dritte, in der anstelle ordnungspolitischer Mass-
nahmen sozialpolitische traten, die sich nun klar gegen Einheimische wand-
ten' die aufgrund ihrer Lebensweise als t'Korber", "Kesslert oder <Vaganten>

bezeichnet wurden. Viele unter ihnen lebten buchstäblich am Rand der Gesell-
schaft in zumeist prekären wirtschaftlichen Verhältnissen.
Der Kanton Graubünden richtete r9z4 einen sogenannten Vagantenkredit ein,
um mit Hauskäufen die Sesshaftmachung von Fahrenden zu fördern und für
den Unterhalt von Kindern aufzukommen, die aus ihren angeblich erziehungs-
unfähigen Familien entfernt werden sollten.'8 Die Methode der Kindswegnahme
wandre dann auch das .Hilfswerk für die Kinder der Landstrasse' der Stiftung
Pro Juventure an, dessen erklärtes Ziel es war, die fahrende Lebensweise zum
Verschwinden zu bringen. Yon 19z6 bis ry7 wurden mithilfe der Behörden

586 Kinder ihren jenischen Eltern weggenommen und ftemdplatziert' um sie

r 3 Nicole Schw ager, Fingerabdruck. im Schzøeizerpass? Zur Geschichte der Identifiþationstechniþ
in der Schueiz t 888-t 926 (unveröffentlichte Lizentiatsarbeit), Zürich zooz, 57-6 3'

t4 Egger(wieAnm.8),7o; 9),35'Fitholnenntbereitsfürr9rr' riã ,9r, die Zahl von ne Quellenangabe- Vgl' Emmanuel
Filhol, nle contrôIe de I siècle (France, Allemagne, Suisse)",
in: Scbuseizerische hier zot'

r 5 Thomas Huonker, eizerische Zigeunerpolitih, zør
Zeit des Nationals här, hg' v' der Unabhängigen
Expertenkommission schweiz - Zweiter \üeltkrieg (veröffentlichungen der UEK 4),znrich
zoor,36.

ú Zit. nzchHuonker/Ludi (wie Ànm. r 5), 37.
r7 Ebd-, 8a-84, 9z f., 97 f., rco.
,'8 Arrd.é" Kaufmann, ,.Armenordnungen und <Vagantenfürsorge'' Enrwicklungen im Bündner

Armen- und Fürsorgewgss¡,,, in: Dazzi et al. (wie Anm' 1)' rcz-t42, hier rz6-13r'

zu sesshaften und "brauchbaren Gliedern" der Gesellschaft umzuerziehen.'s
\Øegen ihrer menschenverachtendenZieTe und Methoden, die unsagbares Leid
über Hunderte von Familien brachten, gilt diese Aktion als beispiellos dunk-
les Kapitel in der jüngeren Schweizer Geschichte.'o Bemerkenswerr ist, dass
dahinter eine private Organisation stand. Sie bestimmte fast ¡o Jahre lang die
Politik gegenüber den "Vaganten,, in der Schweiz und konnte dabei auf die
moralische und finanzielle Unterstützung von Behörden auf atrlen politischen
Ebenen zãhlen.
Die öffentliche Kritik an den Methoden des "Hilfswerks" seit ry72 und dessen
Einstellung im darauffolgendenJahr stellen eineZäsur dar." Die jahrzehntelange
Verfolgung der sogenannten Vaganten durch das "Hilfsv¡erk, stiess in einer
breiten Öffentlichkeit auf Empörung und leitete die vierte Phase im Umgang
mit den Fahrenden und den Jenischen in der Schweiz ein." Ihnen wurde nun im
Gegensatz zu früher mit Empathie begegnet. Die Jenischen, von denen nur eine
Minderheit fah¡end v¡ar, begannen sich in verschiedenen Organisationen zusam-
menzuschliessen und für ihre Anliegen einzuserzen.
Der Meinungsumschwung gegenüber den vordem als "Vaganten" diffamierten
Fahrenden manifestiene sich auch in Bundesbern. :'986 liess der Bundesrat
die Akten des "Hilfswerks" sicherstellen, nachdem es über deren Verbleib zu
Auseinandersetzungen zwischen der Pro Juventute und den jenischen Orga-
nisationen gekommen .war. Der symbolische \Tendepunkt in der Politik des
Bundes gegenüber den Fahrenden bildete im gleichen Jahr die Entschuldigung
von Bundespräsident Alphons Egli für die jahrzehntelange finanzielle lJnter-
stützung des "Hil{swerks" durch den Bund. Dieser veranlasste sodann, dass eine
Aktenkommission eingesetzt wurde, die den Zugang der Betroffenen zu den
über sie angelegten Akten der Pro Juventute regelre. Ferner wurden die von der
Akdon "Kinder der Landstrasse' betroffenen Personen für das ihnen zugefügte
Leid finanziell entschädigt - ein bislang einmaliger Vorgang.'r

r9 DieFremdplatzienrngvonKindernwurdemitdemSchweizerischenZivilgesetzbuchvonrgrz
gesetzlich geregelt und insofern erleichtert, als sie "bei pflichrwidrigem Verhalten der Eltern'
sogar gefordert war (Art. 284).

zo Vgl. z. B.: Thomas Huonker, Fahrend,es Volk - rLerfolgt and, zterfemt. Jenische Lebensläufe,
z. Atíl.,Ziirtch r99o; \Walter Leimgruber, Thomas Meier, Roger Sablonier, Døs " Hilfswerh ftir
die Kind'er der Landstrasse,. Historische Stud,ie aøfgrand. d,er Aþ.ten der Stiftung Pro Jøøentute
im Schweizeriscben Bundesarchiv, Bern 1998; Sara Galle, Thomas Meier, Von Menschen und.
Aþten. Die Aþ.tion "Kinder der Land,strasse, der Stiftung Pro Juoent%te, Zürich zoog (mit
D\Ð-ROM).

zr Galle/Meier (wie Anm. zo),95-ror [Lit.].
zz Zt den Begriffen .Vaganten,', .,Jenische" und "Fahrende" vgl. http://ww.stiftung-fahrende.

chlgeschichte-gegenwart/de/begriffserlauterungen (zr. März zor3).
z3 Stefan Schürer, Die Verfassung im Zeichen historischer GerecbtigÞ,eit. Schweizer Vergangen-

beitsbewältigung zzoiscben Wiedergutmacbung und, Politiþ mit der Gescbichte, Zürtch zoo9,
92-tÍ3.
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Seit r998 schliesslich sind die Schweizer Fahrenden als nationale Minderheit
und das Jenische als Sondersprache anerkannt. IJm ihre Lebensbedingungen zu
sichern und zu verbessern, wurde ry97 mít Bundesmitteln die Stiftung "Zukunft
für Schweizer Fahrende" ins Leben gerufen. Zt lhren Kernaufgaben gehört die
Schaffung von mehr Stand- und Durchgangsplätzen.'4
Für die Ausübung ambulanter Gewerbe und damit letztlich für die fahrende
Lebensweise entscheidend war die Inkraftsetzung des nationalen Reisenden-
gewerbegesetzes im Jahr zoo3. Seither können die Berufe des Flausierers, \Øan-
derhandwerkers, Kleinreisenden oder \flanderlagerbereibers mit einer einzigen
Bewilligung in der ganzen Schweiz fünf Jahre lang ausgeübt werden."

Die Zigeunerpolitik in einigen europäischen Staaten

Im Folgenden soll ein Blick auf die Entwicklungen der Zigetnerpolitik in
einigen ausgewählten europäischen Staaten geworfen werden.'6 Aus Vergleichs-
gründen werden diejenigen der Nachbarländer Deutschland und Frankreich
ausführlicher behandelt,'z ebenso diejenige Spaniens aufgrund seiner in \Øest-
europa einmalig grossen Zigeunerpopulation. Die Entwicklungen in Osteuropa,
.wo die meisten Roma leben, werden dagegen lediglich gestreift.
Oberste Maxime der Zigeunerpolitik im Deutschen Kaiserreich und in der
\Øeimarer Republik war die "Bekämpfung der Zigewerplage" und die feste
Ansiedlung dieser mobilen Bevölkerungsgruppe.'8 Da Letzteres von den loka-
len Behörden hintertrieben wurde, bestand die Praxis von r87r bis in die
späten r93oer Jahre vor allem darin, dass Zigeuner registriert, schikaniert und
vertrieben wurden. Diese Politik kulminierte in der Schaffung der Münchner
,,Zigeunerzentrale>> r899, die ab rgrz reichsweit zuständig war.'e Deren Direk-
tor erstellte bis r9o5 ein "Zigewer-Buch', in dem 33 5o Namen mit zahlreichen

z4 YgI. http://www.stiftung-fahrende.ch (8. März zor3).
z5 Guido Surer, .Patentw¿5¿¡", in: http://www.stiftung-fahrende.cVgeschichte-gegenwan/de/

geschichte-der-fahrenden/politik-und-rech/patentwesen (8. März zor3).
z6 Einen Ùberblick bietet Michael Zimme¡mann (Hg.), Zuischen Erziebang und. Vernichtwng.

Zigeunerforschung und ZigeunerpolitiÞ im Europa des zo. Jabrhunderts, Stuttgart zoo7.
z7 Zultalien, wo laut Anna Rita Calabrò, Zingari. Storia di un'emergenza annønciøta, Neape|

zoo8,9, rund r6oooo Zigeuner leben, gibt es keine einschlägige Forschungsliteratur. In de¡
:'965-t999 erschienen Zeitschrift "Lacio drom. Rivista bimestrale di studi zingarir, finden sich
einige wenige regionale Beiträge. Zu Österreich vgl. Gerhard Baumgartner, Florian Freund,

"Der Holocaust an den österreichischen Sinti und Romau, in: Zimmermann (wie Anm. z6),
2o3-22r.

z8 Marion Bonillo, "Zig¿rrr*olitiþ., im Deutscben Kaiserreich r87r-r9t8, Fran}furt a. M. zoor;
Zimmermann (wie Anm. z6), ¡2.

z9 Peter \ifidmann, oAuszug aus den Baracken. Der Aufstieg der Sozialpädagogik und die deut-
sche Kommunalpolitik gegenüber .Zigeunern> seit 1945", in: Zimmermann (wie Anm. z6),

Daten erfassr waren und in dem es 613 ausführliche Besch¡eibungen von Leuten
gab, die er als .rZigetner> oder *Landfahrer> berrachtete.¡o
Generell isr nach der Jahrhunderrwende eine umfassende Registrierung der
ziggoner zu konstatieren.r' Das Königreich \Øürttemberg verfügte ,9o3, d"r,
Zigeuner unter srrenge Polizeiaufsicht gestellt werden sollten und diesen (wie
r887 schon in Preussen) die schulpflichtigen Kinder zwecks Einschulung
weggenommen werden konnten. Ein Dekret von rgot verbot das umher-
ziehen in "Horden>, was zwangsläufig zur Kriminalisierung der Fahrenden
führen mussre.r' r9o6 erliess Preussen die uAnweisung zur Bekämpfung des
Zigeunerunwesens>>, die eine laufende Kontrolle der Zigeuner bev¡irkte --eineKontrolle, die durch die sysrematische Registrierung von Fingerabdrücken
und die Feststellung der Identität aller zigeuner im Jahr r9z7 in eine *nahezu
totale Ûberwachung' mündete.¡¡ Auf lokaler Ebene wurde zusâtzlich zu d.er
nach wie vor gängigen Abschiebepraxis die vergabe von Gewerbescheinen
zunehmend erschwert.¡+
Bayern setzte 1926 das oGesetz zur Bekämpfung von zigeunern, Landfahrern
und Arbeitsscheuen, in Kraft.:¡ ry29 forgte das sozialdemokratisch regierte
Hessen mit einem ..Gesetz zur Bekämpfung des Zigeunerunwesensr. Diese
Gesetze wandten sich sov¡ohl gegen sogenannte zigeuner als auch gegen,
.rnach zigeunerart herumziehende Personenrr, elso Sinti und Roma ebenso
wie Jenische, Landfahrer, schausteller, umherziehende Gewerbetreibende und
Hausierer.¡6
Nach der nationalsozialistischen Machtübernahme konnte die Münchner
Zigeunerzentrale ihre Aktivitäten intensivieren und ausbauen. Die zahl der
Personalakten wuchs bis 1938 auf y j24 an, die der verhaftungen nahm zu,
und in einigen grösseren Städten wurden sogar bewachte Lagei eingerichtet.

tro-tlo' hier 5rz; Ders., An den Ràndern d,er Stàdte. Sinti und Jeniscbe in der deutschen
KommunaLpolitiÞ, Berlin zoor, ¡ rz.

3o Guenter Lewy,The Nazi Persecution of the Gypsies, oxford zooo, 5 f.; Leo Lucassen, ...Harm-
ful rramps,. Police Professionalization and Gypsies in German¡'r7oo-r94i>,in: Ders. u. a.,
Gypsies and other ltinerant Groøps. A socio-Historical Approacb, Londán-r99g, 7413,hier
86; Filhol (wie Anm. r4), r9t.

3r Juliane Flanschkow, "Etikettie¡ung, Kriminalisierung und Verfolgung von.Zigeunern, in
der südlichen Rheinprovinz ntr Zeit des Kaiserreichiund der '¡í"i-"t""r nepubiik 19o6 bis
t933",in: Herbert Uerlings, Iulia-Karin Patrut (Hg.), ,Zigeanen und. Natiin. Repràsenta_
tionen- Inþlwsion - Exþløsion, Frankfurt a. M- zoog, 249-z7r,hier 259.

3z Filhol (wie Anm. rfi, t95 f .; Hanschkow (wie Anm. 3 r), z6o.
33 Hanschkow (wie Anm. 3r), z6o f .,Zitat z6t.
¡+ Ebd., z6z-268.
35 Im bayrischen Gesetz e¡scheint offenbar erstmals eine Beschreibung der Zigeuner in ras-

sischen Begriffen anstelle der bis dahin üblichen soziografischen. Lu"cassen (i,ie Anm. 3o),
89.

36 \üidmam (wie Anm. z9), 5tz.
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Ab ry36 dienten bekanntlich auch die Lager in Dachau und Buchen.wald der
Internierung v on Zigeunern.tz
Das Reichskriminalpolizeiamt in Berlin, das die Münchner Zige'unerakten
übernahm, betrieb in Zusammenarbeit mit der Rassenhygienischen Forschungs-
stelle im Reichsgesundheitsamt unter Robert Ritter eine Radikalisierung und
Richtungsänderung der bisherigenZigeunerpolitik hin "zu einer Politik des
Sterilisierens, Deportierens und Mo.d.tt,r.,t Das jahrzehntelang verfolgte
Zíel àer Sesshaftmachung der mobilen Zigeunerbevölkerung wurde explizit
aufgegeben, ja, es war unter rassenhygienischen Gesichtspunkten gerade nicht
erwünscht.¡ç Stattdessen wurde nun der Genozid praktizíert.
Am r6. Dezember ry4zbefahl Heinrich Himmler die Internierung aller Zígeu-
ner in den Deutschland unterstellten Gebieten. In der Folge wurden et'wa
zz6ooZigeuner aus Deutschland, Böhmen, Polen, Mähren, Österreich, Belgien,
den Niederlanden und Nordfrankreich nach Auschwitz-Birkenau verschleppt.+'
Die internierten Sinti und Roma kamen dort auf unterschiedliche \Øeise um; die
letzten wurden im Somm er 1944 in den GaskaÍrnern ermordet, um Platz für die
dorthin deportiertenJuden zu schaffen.+' Zwischen r938 und r945 kamen rund
r ¡ ooo als Zígeuner oder Zigeunermischlinge bezeichnete Deutsche zuÏodeJ'
Diese Politik beraf alle von Deutschland annektierten oder besetzten Gebiete.
Von den in Österreich beim Kriegsbeginn auf r r ooo geschätzten Zigeunern
kamen 945o oder 86 Prozent in Konzentrationslagern um, und von den 1939
rund 65oo tschechischen Zigeunern kehrten r94¡ weniger als 6oo zurück.+¡ Nach
der deutschen Besetzung lJngarns 1944 wurden gegen lo ooo Roma deportiert,
von denen etwa 4ooo überlebten.aa Hinzu kommt die Ermordung von rund
2trooo Roma durch die Ustascha in Kroatien, und von den rund 2iooo in den

Jahren ry42/43 nach Transnistrien deportierten rumänischen Roma kamen min-
destens r r ooo um.4t'Wenig ist bislang über die Roma bekannt, die der deutschen
Vernichtungspolitik in den besetzten sowjetischen Gebieten zum Opfer fielen.a6

37 Lucassen (wie Anm. 3o), 89.

38 lØidmann (wie Anm. z9),5ro.
39 Zrmmerrnann (wie Anm. t), 52,56.
4o Patrick \Øagner, "Kriminalprâvention qua Massenmord. Die gesellschaftsbiologische Kon-

zeption der NS-Kriminalpolizei und ihre Bedeutung für die Zigeuneruerfolgung", in: Zim-
mermann (wie Anm. z6),379-39t,hier 38o; Michael Zimmermann, "Die Entscheidung für
ein Zigeunerlager in Auschwitz-Birkenau", in: Zimmermann (wie Anm. z6), 392-424, hier
392,4r5'

4r Vulf D. Hund, Rassisrnus. Die soziale Konstraktion natürlicher Ungleichheit, Münster 1999,

75;Zimmermann (wie Anm. 4a),4rt.
4z Zimmermznn (wie Anm. 4o),423.
43 Baumgartner/Freund (wie Anm. z7), zr 8 (Tabelle); Zimmermann (wie Anm. 4o), 423 f .

dasparlament/zoa9/ z9-3o/Beilage/index.html (8. März zor3).
45 Zimmermann (wie Anm. t), zo Í;Zimmermann (wie Anm. 4o), 423 f.
46 YgL dazu den Beitrag von Martin Holler in diesem Band, ferner Holler (wie Anm.76).

\Øie viele zigeuner im Dritten Reich insgesamr ermorder wurden, ist umstritten;
die Schätzungen reichen von weniger als zzo ooo bis zu 5oo ooo.+z
Nach r945 kehrten die lokalen Behörden zur politischen Praxis des Kaiserreichs
und der rüeimarer Republik zurück. Das fiel umso leichter, als vielerorts in ver-
walrungen und Polizei immer noch die gleichen Personen für Zigeuner zusrän-
dig waren. In Bayern etwa wurde das Gesetz von t926 wieder in Kraft gesetzt
und derart rigoros angewandt, dass 1947 der amerikanische Militärgouverneur
einschrim und kurzerhand dessen Aufhebung verfügte.+s
Mit der im Grundgeserz von 1949 garantierten Freizügigkeit fielen die recht-
lichen vorausserzungen ftlr die lokalen Behörden 'weg, um zígeuner einfach
vertreiben zu können. Die Reaktion der Verwaltungen bestand darin, die
Lebensbedingungen auf den einschlägigen Plätzen, wo sich Fahrende nieder-
Iassen konnten, derart zu verschlechtern, dass sie unattraktiv wurden und
möglichst gemieden werden sollten. In Freiburg i. Br. etwa wurde der amtliche
Stellplatz schlicht auf die ausserhalb der Stadt gelegene städtische Müllkippe ver-
legt, wo zudem fast täglich Razziendurchgefühn wurden. Damit, so die Absicht
der Stadtverwaltung, sollten Zigeuner von Freiburg ferngehalten werden.+s
Da die anderen Städte gleich verfuhren, gab es für Sinti und Jenische keine
Veranlassung weiterzuziehen, und so hatten sich die Kommunen wohl oder
übel mit deren Anwesenheit ztt arrangieren. Sie serzten aber weiterhin auf '

Ausgrenzung. Freiburg errichtete ry65 auf einem speziellen Gelände in der
Nähe einer Sozialsiedlung Betonbaracken, in die Jenische und sinti umgesie-
delt wurden. Die von Beginn an in der Öffentlichkeit als skandalös kritisierten
hygienischen verhãltnisse führten dazu, dass bereits r97z die letzten Sinti-
familien unter Protest aus diesem Getto auszogen,.wo fortan nur noch einige
wenige jenische Familien verblieben.¡'Das Scheitern der Freiburger Politik der
Gettoisierung und Marginalisierung war ebenso offensichtlich wie absehbar. Sie
trug aber wie die vorhergehenden Strategien der Ausgrenz'rrtg dazu bei, dass
ein grosser Teil der Sinti und Jenischen in missliche ökonomische und soziale
Verhältnisse gerier.r'
Nachdem das sogenannte Zigeunerproblem weder von der Polizei noch vom
Liegenschaftenamt hatre gelöst werden kömen, traten die Sozial- und \Øohl-
fahrtsbehörden auf den Plan. Das ZieI bestand nun nicht mehr in der Ausgren-

47 ygl' erwa die \flebsite des United States Flolocaust Memoriai Museum in rùØashington D. C-,
http://wvw.ushmm.orgleducation/resource/romalroma.php (8. März zor3). In den Medien-
berichten zur Einweihung des Denkmals ftir den NS-Völkermord an den Sinti und Roma in
Berlin am 24. Oktober zorz ist meist von too ooo Opfern die Rede.

48 lØidmann (wie Anm. z9),5:r3,5t6.
49 E,bd.,5r6-¡r8.
5o F'bd,5zz.
¡r Ebd., ¡3o.
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zung und Isolierung der betreffenden Bevölkerung, sondern in der Herstellung
grösstmöglicher Chancengleichheit für die Sinti und Jenischen mit den Mitteln
der Eingliederung und Erziehung. Das bedeutete eine radikale Richtungsánde-
rung der Politik gegenüber den Zigeunern in Deutschland.r'
Anstelle der Betonbaracken wurde in Freiburg zwischen ry72 und ry87 eir'e
neue Reihenhaussiedlung nach den Standards des sozialen \Øohnungsbaus
errichtet. 83 für kinderreiche Familien konzipierte rVohneinheiten sind um ein
Gemeinschaftszentrum mit einem Kindergarten, einer Schule und einem sozial-
pädagogischen Angebot gruppiert.rr Dieses "Freiburger Modell" galt lange als
Vorzeigeprojekt. Tatsächlich stellte es einen ersten ernsthaften Versuch einer
Integration der Sinti undJenischen mit sozialpolitischen Mitteln dar. Die anfäng-
liche Euphorie ist seit den späten r98oer Jahren wieder verflogen. Zwar stiegen
die Schulabschlüsse unter den Sinti sprunghaft an, doch konnten sie die verbrei-
tete Jugendarbeitslosigkeit nicht verhindern - zumal es zunehmend schwierig
wurde, in den raditionellen Berufsfeldern ein Auskommen zu finden.ta
In der ehemaligen DDR lebten offenbar lediglich noch rund 3oo Sinti. Die
meisten hatten den Osten verlassen, und diejenigen, die blieben, standen ständig
in Gefahr, aufgrund ihrer Lebensweise als sogenannte Asoziale betrachtet und
inhaftiert zu werden.r¡
Nach der Niederlage von r87r forcierte das Frankreich der Dritten Republik
einen strengen Nationalismus, in dessen Gefolge sich xenophobe Tendenzen
ausbreiteten. Insbesondere die umherziehenden Zigeuner wurden als soziale
Gefahr betrachtet und verschärften Kontrollen unterzogen. r89¡ nahm die
Regierung eine Zählung aller ..nomades, bohémiens, vagabonds" vor. Deren
Zahl w.urde Å97 auf rund z¡ ooo geschätzt. r9o8 veranlasste Premierminister
Clémenceau die fotografische und anthropometrische Erfassung aller Her-
umziehenden. Innerhalb von vier Monaten wurden in zum Teil spektakulären
Aktionen der Sûreté générale 779o ,rnomades' auf diese \üeise registriert.t6
Das am r6. Juli rgrz in Kraft gesetzte und bis 1969 gþItige Gesetz über die Aus-
übung des ambulanten Gewerbes und die Reglementierung des Umherziehens
der onomades" etablierte ein *strenges System der Kontrolle und Reglemen-
tierung für die nicht-sesshaften Gruppen der französischen Bevölkerung".tt
Die "nomades,, oder Landfahrer mussten einen anthropometrischen Ausweis
beantragen und diesen stets auf sich tragen - dies zu einer Zeit, als in Frankreich

5z Ebd.,;ro.
53 Ebd, sz5 f .

54 Ebd.,5z9.
55 Ebd., ¡rr.
56 Filhol (wie Anm. 4), ry2, ry4
57 Denis Peschanski, "Zigeuner in Frankreich rytz-r969. Eine Periode durchgehender Stig-

matisierung', in: Zimmermann (wie Anm. z6),268-277, hier 268.

eine nationale Ausweispflicht noch nicht existierte. Hintergrund des Geserzes
waren die Angst vor Spionage durch umherziehende sowie das .Srereoryp vom
Zigeuner als Räuber und Dieb".¡s
Schon im ersten Kriegsjahr ryr4 ordnete das Innenministerium dann auch die
Internierung von <<romanichels" in Lagern an,ie und das wiederholte sich ein
vierteljahrhundert später. Am zz. oktober 1939,keine zwei Monare nach dem
Ausbruch des Zweiten \íeltkriegs, wurde den .¡e¡¡¿6les, das Umherziehen in
mehreren Departementen, mir dem Dekret vom 6. April r94o schliesslich im
ganzenland untersagt. Sie sollten departementsweise an einem Ort konzentriert
werden. Nach der militärischen Niederlage Frankreichs verschärften die deut-

wurden aus Elsass-Lothringen
den sie aus der Sicherungszone

Mit der Direktive der deutschen Militärverwaltung vom 4. oktober r94o wurde
es den im unbesetzten Süden Frankreichs lebenden zigeunernverboten, in die
besetzte zone einzuwandern, und die in der Letzteren lebenden Zigeuner wur-
den in speziellen Lagern zusammengefasst. Die verhältnisse in diesen zigev
nerlagern, in denen insgesamt zwischen 3ooo und ¡ooo Menschen lebten, waren
äusserst misslich, zu Deportationen kam es aber nicht.6' In vichy-Frankreich 

,

lebten lediglich einige roo zigeuner, die ry42 in einem Lager in Saliers inrernierr
wurden. viele wurden auch nach der Befreiung in den Lagern festgehalten; die
letzten wurden erst :.946 endassen.6.
Eine Abkehr von der stigmatisierenden Politik der Exklusion, wie sie seit dem
Gesetz von r9r2 praktiziert wurde, erfolgte nur zögerlich. zwar propagierte
schon 1948 eine Kommission die Integration der .nomades> unter lø"h-"g
ihrer kuhurellen Traditionen. Jedoch wurde erst zo Jahre später mit dem Gesetz
vom j. Januar ry69 den umherziehenden Personen ohne festen NØohnsitz die
Reiseerlaubnis erteilt und garantiert.,¡ Allerdings durften gleichzeitig nicht

58 Peschanski (wie Anm. tù,269. Die Angst vor Spionage gründete auch darin, dass ß7o/7r
viele Sinti aus Elsass-Lothringen in die Auvergne und i¡r die Charente-Inférieure ausgewandert
waren, aber weiterhin Kontakte zu den im nachrnals deutschen Gebiet verbliebenen Verw.and-
ten unterhielten. vgl. dazu: Morgan Gzro, Les Roms. [Jne nation en deøenir?, paris zoo9,
rzz f.; Filhol (wie Anm. r4), ry3.

59 Garo (wieAnm. ¡8), rz3.
6o Peschanski (wie Anm. 5), z7r f.
6r Laut Peschanski (wie Anm. jì,274, gab es einen einzigen Transport von jrr ,.nomades,, aus

dem belgischen Mechelen nach Auschwitz-Birkenau, und z*aiam ,5. Jaruar 1943 infolge
des betreffenden Befeh.ls Himmlers. Darunter waren auch Ztgeuner 

"lr, ¿"- frizösischen
Norden, nicht aber aus den Inte¡nierungslagern.

6z Peschanski (wie Anm. tì,273,27t.
63 Ebd., 276; die französischen Gesetze sind publiziert auf http://w-ww.legifrance.gouv.frl

initRechTexte.d o (zr. Màrz zor 3).
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mehr als 3 Prozent Fahrende - gemessen an der Bevölkerungszahl - an einem
Ort anwesend sein. Das in den Grundzügen immer noch gültige Gesetz enthãlt
weitere diskriminierende Passagen, etwa betreffend das \Øahlrecht, und bis heute
müssen Fahrende einen speziellen Ausweis, den "titre de circulatio¡", auf sich
tregen und diesen alle drei Monate von der Polizei abstempeln lassen.6o

Obschon nach der .loi Besson, von r99o Gemeinden mit mehr als ¡ooo Ein-
wohnern einen Standplatz fiúr die "gens du voyage" anbieten müssten, wie die
einstigen ..nomades,, nun genannt wurden, war dies zehn Jahre danach in fast
zv¡ei Dritteln der betreffenden Gemeinden noch nicht der Fall.6r Das führte zu
Protesten und Besetzungsaktionen der Fahrenden einerseits, zu eíner Verhär-
tung der Fronten andererseits. zooo, als die Situation als explosiv erachtet wurde,
verabschiedete die Nationalversammlung die zweite "loi Bessoñ". Gemeinden,
die nicht innerhalb von zwei Jahren Plätze f;jr "gens du voyage>> einrichteter.
oder sich nicht finanziell an einem Platz beteiligten, konnten vom Präfekten
daztr gezwungen werden.66 Als Anreiz übernahm der Staat ToProzent der Kos-
ten, doch leisteten die Kommunen weiterhin passiven \Øiderstand. 2oo3 torPe-
dierte sogar die Regierung selbst die Durchsetzung der .loi Besson' und stellte
stattdessen mit der "loi Sarkozy, die illegale Besetzung von Plätzen, wo reguläre
fehlten, unter schwere Strafe.
Obschon ihre Anzahl seit ry45 stark zugenommen hat, sind die ugens du
voyage> in Frankreich keine juristisch anerkannte Minderheit. Offenbar kamen
viele Roma unmittelbar nach dem Zwerten Veltkrieg nach Franlçreich. Ein
weiterer Einwanderungsschub erfolgte wie andernorts in den r99aer Jahren
aus Exjugoslawien, Tschechien und Rumänien, und nach der Jahrtausendwende
kamen nochmals Jooo-4ooo rumänische Roma nach Frankreich. Letztere leben
in äusserst deplorablen Verhältnissen und prägen damíttrotz ihrer geringenZahl
das Bild von Zigeunern in Frankreich, deren Anzahl zoo6 a'.;rf ioo ooo-4oo ooo
geschätzt wurde.6t
\Øie viele Zígeuner oder "gitanos, es in Spanien gab und gibt, ist nicht zu
eruieren, da viele amtlich gar nicht registriert sind. Die Schätzungen reichen
entsprechend von r ¡o ooo bis zu 8oo ooo.68

Grundsätzlich wurde seit r783 gegenüber den Zigeunern in Spanien eine Assi-
milationspolitik betrieben. Damals erliess König Karl III. ein Gesetz, mit dem
die Zigeuner der Mehrheitsbevölkerung gleichgestellt wurden. Dafür hatten sie

64 Garo (wieAnm. ¡8), rz5.
65 Ebd., rc9.
66 Dazu und zum Folgenden vgl. ebd., r ro-r 12-
67 Ebd, rc6.
68 Valter L. Bernecker, .Von der Repression zur Assimilation. Zigeunerpolitik im Spanien des

zo. Jahrhundert5o, in: Zimmermann (wie Anm. z6), 278-z95,hier 278.

aber ihre Lebensweise, Kleidung, Sprache, Sitten und Gebräuche aufzugeben,
was sich trotz wiederholter gesetzgeberischer Versuche nicht durchsetzen liess.6e

\Øenn er eingriff, dann erwa mit umsiedlungsmassnahmen, so beispielsweise
1963, als die in den für unbewohnbar erklärten Höhlen von Granada lebenden
ogitanosr in Trabante 7, Dem imZug
der ökonomischen E enden Sog dei
Grossstädte konnten Zu Tausenden

.gitanos> Analphabeten, 75 Prozent hausten in Baracken, und g4 prozent im
arbeitsfähigen Alter waren ohne feste Arbeit.z¡ Einerseits wurden verschiedene

69 Bernecker (wie Anm. 68), z8r.
7o Ebd.,283.
7r Ebd.,289.
7z Ebd., z9o.
73 Ebd.., z9z-
74 Ebd,295.
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Russland und der osmanische Balkan kannten ìm ry. Jahrhundert keine dem
\Øesten vergleichbare Zigewerpolitik, die auf eine Assimilation dieser unter-
s chi e dlich wahr geno mm en en Mind erheit ab zielte.z ¡

In der jungen Sowjetunion wurden die Ztgeuner zunächst als nationale Min-
derheit wie jede andere betrachtet und behandelt. Ausdruck davon waren die
Gründung der Allrussischen Zigeunerunion r925, die Einrichtung von Schulen,
in denen auch auf Romanes unterrichtet wurde, die Pflege der Kulrur der Roma,
namentlich der Musik und des Theaters. Gleichzeitig sollten die umherziehen-
den Zígeuner jedoch durch Verbote sesshaft gemacht werden. In den rg1oer

Jahren rückte der Staat von seiner Politik der Förderung ab. Für die Zigeuner
bedeutete dies Slanderverbote und Zwangsmassnahmen' darunter auch Depor-
tationen, sowie die Ansiedlung in Zigeunerkolchosen.z6
Nach dem Zweiten lVeltkrieg setzte die Sowjetunion die Assimilationspolitik
gegenüber den Roma fort. Die Förderung der Kultur der Zigeuner, die nicht
mehr als Minderheit anerkannt waren, sondern als soziales Problem betrachtet
wurden, beschränkte sich fortan auf Folkloristisches.TT
Die Roma-Bevölkerung in Bulgarien betrug schon um rgoo das Mehrfache der
entsprechenden Populationen in Deutschland oder Frankreich. Gemäss Volks-
zählungen.wies das Land r9o¡ fast roo ooo und 19z6 bereits rl4 ooo Roma auf'28

Die Zigeuner wurden in Bulgarien ,rzwar als minderwertig, nicht aber als fremd
empfunden, und waren vergleichsweise gut organisiert.Te So wehrten sie sich
vehement gegen das neue tWahlgesetz von r9or, mit dem umherziehende und
islamische Zigeuner vom \Øahlrecht ausgeschlossen werden sollten, und nach
dem Ersten \Øeltkrieg verfügten die Zigeuner sogar über eine zentrale Organi-
sation mit einem eigenen Presseorgan. Nach dem Putsch von 1934 wurde aller-
dings beides verboten.so
\Øãhrend des Zweiten \Weltkriegs gab es keine explizit zigeunerfeindliche
Politik, ja, die Zigeuner tauchten in staatlichen Erlassen kaum auf.s' Wie viele
andere wurden sie zum Zwangsarbeitsdienst eingezogen, hingegen kam es nicht
zuDeportationen wie bei den Juden.s'

75 Die folgenden Passagen nach Zimmermann (wie Anm. r), 38-48.
76 \gl. dazu Martin Holler, Der nationalsozialistische Völþermord an den Ro¡nø in der besetzten

Sozojetwnion. Gutachten fiìr das DoÞumentøtions- wnd Køhurzentrøm Deøtscber Sinti ønd
Rom.a, FIeiðelberg zao9, 2r, 24, rot.

77 Zimmermann (wie Anm. r),42.
78 Elena Marushiakova, Vesselin Popov, Gypsies (Roma) in Bulgaria, Frankfun a. M' 1997,28.
79 ELena Marushiakova, Vesselin Popov, "ligs¡¡erpolitik und Zigeunerforschung in Bulgarien

þ9r9-r989)",i¡: Zimmermann (wie Anm. z6), n5-r56, hier r3o-r33, r4o (Zttat).
8o Marushiakova/Popov (wie Anm. 78), z9-3r.
8 r Marushiakova/Popov (wie Anm. 79), r3t.
8z Ebd., r36.

Mit der kommunistischen Machtübernahme erlebten die bulgarischen Zigeuner
eine ähnliche Phase wie die russischen in der Frühzeit der Sowjetunion. Sie
waren nun - wenigstens für einige Jahre - als Minderheit und Ethnie anerkannt,
konnten eigene Zeitungen, spezielle Schulen und sogar ein Theater gründen.s:
ry59 etlolgte die Abkehr von dieser Politik hin zu einer solchen der Assimila-
tion. Die dezentrale Ansiedlung von umherziehenden Zigeunerfamilien in neu
errichteten Häusern in den ryíoerJahren galt lange als eindeutiger Beweis ftir die
zigeunerfeindliche und totalitäre Politik des Staats. Dass in diesen Siedlungen -
entgegen den Intentionen der Behörden- die Sprache und Kultur derZigeuner
besser überlebte als in den Grossstädten, lässt heute die Folgen der staatlichen
Ztgeunerpolitik in einem milderen Licht erscheinen.s+ Dazu trug wohl auch bei,
dass die Ethnie der Roma nicht radikal bekämpft, sondern eher gefördert wurde,
um zu verhindern, dass die islamischen Roma in der beargwöhnten türkischen
Minderheit aufgingen.sr
Die Geschichte der bulgarischen Zigeuner wird sogar als eine Art Erfolgs-
geschichte dargestellt - zumindest im Vergleich mit allen anderen Ländern
Europas.s6 Und dabei gehört Bulgarien mit heute 57oooo-8ooooo Zigeunern,
was 6-ro Prozent der Bevölkerung entspricht, zu den Ländern mit einer sehr
hohen Zigeunerdichte.sz Gleichwohl standen die bulgarischen Roma stets im
\findschatten der türkischen und moslemisch-bulgarischen Minderheiten, auf '

die sich die nationale Politik konzentrierte, und bezeichnenderweise gab es in
Bulgarien denn auch nie eine ,.ZigeunerÍrage".
In den anderen Ostblockstaaten orientierte sich dieZigeunerpolitik am sowje-
tischen Vorbild der Assimilation - mit sehr bescheidenem Erfolg.88 Kaum war
der Eiserne Vorhang gefallen, erwachten in Osteuropa die Nationalismen aus
ihrem zwangsverordneten Dornröschenschlaf - mit dem Resultat, dass die
Roma-Bevölkerung erneut oder verstärkt Diskriminierungen und sogar lebens-
gefährlichen Anfeindungen ausgesetzt ist - wie neuerdings sogar aus dem engs-
ten Umfeld der ungarischen Regierung.sr

83 Ebd., r4r f.
8a Ebd., 144-146.
85 Ebd., r4z f.
86 Ebd., r ¡2.
87 Marushiakova/Popov (wie Anm. 78),44. In der Slowakei wird der Anteil der Roma-Bevölke-

rung sogar auf rund ro Prozent geschätzt.
88 Zimmerrnan¡ (wie Anm. r), 46; zlt Ungarn vgl. Michael Stewart, "Die Roma und der unga-

rische Kommunismus r94¡-r989r,in:Zimmermann (wie Anm. z6), ry5-zoz.
89 Der rechtsextreme Publizist, Freund und Veggefähne von Ministerpräsident Orban, Zsolt

Bayer, bezeichnete ir einem Hetzartikel die Roma als "mordende Jis¡s", die kein Existenz-
recht hätten. Y gl. Neae Zürcher Zeitung, ro. und r 5. r. zor 3.
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Vergleich der Zigeunerpolitik Schweiz - Europa

\lie die geschilderten Entwicklungen in der Schweiz und ausgewählten euro-
päischen Ländern zeígen, gab es in Bezug auf die Zigeunerpolitik eine ganze
Reihe von Parallelitäten und Übereinstimmungen. Abgesehen von Ländern
wie Spanien oder Bulgarien, die sich um dieZigeuner nicht speziell kümmerten
beziehungsweise keine explizit gegen diese Minderheit gerichtete Politik ver-
folgten, lässt sich seit dem r9. Jahrhundert überall eine Politik der Assimilation
mit den Mitteln der Repression, Ausgrenzung und scharfen sozialen Kontrolle
einerseits, der Abwehr oder Vertreibung andererseits beobachten.
Diese Politik gegen die angebliche ,,Zigeunerplage" wird nach der Jahrhundert-
wende sowohl in der Schweiz als auch in Frankreich und im Deutschen Reich
verschärft. \Øie keine andere Minderheit wurden Zigeuner erkennungsdienstlich
erfasst, mit speziellen Papieren ausgestattet und anderen diskriminierenden
Massnahmen ausgesetzt, die eine rigide Kontrolle bezweckten und die fahrende
Lebensweise behinderten, ja, kriminalisierten. Im Alltag war die Abschiebung
nach wie vor Praxis, in der Schweiz von 19o6 bis ry72 gar oberste Maxime
gegenüber ausländischen Fahrenden.
Die Kontinuität einer allgemeinen Politik der Ausgrenzung und Assimilation
wurde durch den Genozid an den Zigeunernim Dritten Reich nicht gebrochen,
sondern lediglich unterbrochen. Nahezu überall erfolgte jedoch zwischen 196o
und r98o eine markante Zãsur und Richtungsänderung in der Zigeunerpolitik.
Vährend in Spanien überhaupt erst Institutionen entstenden, die sich mit den
Zigewern und ihren Lebensumständen befassten, kam es in den meisten euro-
päischen Ländern - in abgeschwächter Form sogar in den realsozialistischen im
Osten - zu einer deutlichen \Øende: anstelle von Ausschluss und Vertreibung
wurde nun die Integration unter \øahrung der kulturellen Traditionen der Mino-
rität der Zigeuner oder Fahrenden als Ziel formuliert, und es wurden entspre-
chende Massnahmen eingeleitet.r'
Die Zìgeunerpolitik der Schweiz folgt in den Hauptlinien jener der Nachbar-
länder. In einem Punkt unterscheidet sie sich indes deutlich: nirgends sonst gab
es eine private Institution - jedenfalls ist bislang keine bekannt geworden -,
die sich die Zerstörung der fahrenden Lebensweise auf ihr Banner schrieb und
dieses Ziel mit dem Mittel von Kindswegnahmen zu erreichen suchte. Dass
dies ungehindert möglich war, hängt mit dem in der Schweiz hochgehaltenen
Grundsatz der Subsidiarität des Staats in vielen Bereichen zusammen. Das

"Hilfswerk für die Kinder der Landstrasse,' der Stiftung Pro Juventute ist und
bleibt eine originãre Schweizer Erfindung. DieZwangsassimilation im Rahmen

der Aktion "Kinder der Landstrasse" lässt sich aus unterschiedlichen Gründen
nicht mit anderen Praktiken der Zeit gegenüber Zigeunern vergleichen, etwa mit
den Interniemngen in der \Øeimarer Republik oder in dem von Deutschland
besetzten Frankreich - und schon gar nicht mit dem Genozid an den Zigeunern
durch die Nazis.

Nationale Politik versus lokaler Vollzug

Am schweizerischen Beispiel ist besonders evident, dass es keine nationale
Politik in dem Sinn gab, dass ausschliesslich vom Bund erlassene Gesetze und
Verordnungen umgesetzt worden wären. Im r9. Jahrhundert gab eslàngereZeit
gar keine nationale Politik in Bezug auf Zigeuner, die über die Regelung der
bürgerrechtlichen Frage hinausging. Der Bundesrat handelte erst auf Druck der
Kantone, doch blieb der Vollzug von nationalen Erlassen bei diesen.
Beruhte der Handlungsspielraum der Kantone vor allem im r9. und des privaten
"Hilfswerks für die Kinder der Landstrasse,, im zo. Jahrhunderr auf der weitge-
henden Absenz oder Zurückhaltung einer nationalen Politik sowie auf struktu-
rellen sozialstaatlichen Schwächen, so kann dies für die vierte Phase nicht mehr
behauptet werden. Ende des zo. Jahrhunderts wurden auf nationaler Ebene \Øei- '

chen gestellt, die einerseits auf eine Anerkennung der Fahrenden als nationale
Minderheit abzielten, andererseits eine fahrende Lebensweise im lJnterschied
zu früheren Zeíten nicht mehr behindern, sondern fördern sollten. Tatsächlich
sind seit r998 die Schweizer Fahrenden - notabene aber nicht die Jenischen,
von denen die meisten sesshaft sind - als nationale Minderheit anerkannt. Die
Einführung eines nationalen Gewerbepatents 2oo3 wer ein wichtiger Schritt, der
den Alltag der Fahrenden zweifelsohne erleichterte. Garantiert werden sollte
ferner die fahrende Lebensweise durch die Schaffung von genügend Durch-
gangsplätzen für die Dauer der "Reise" im Sommer und von Standplätzen fùr
die \Øintermonate, während derer nicht "gefahren, wird. Die Gründung einer
Stifrung durch den Bund, die sich der Zttkunk der Fahrenden widmen soll,
unterstreicht die politische Richtungsänderung auf Bundesebene.
Ungleich schwieriger gestaltet sich die lJmsetzung der formuliertenZiele/'Es
mangelt nach wie vor an Durchgangs- wie an Standplätzen, weil über deren
Veiterexistenz oder Neuschaffung nach wie vor nicht in "Bundesbern,, oder
in den Kantonen, sondern vor Ort in Spreitenbach, Lausanne, Bonaduz oder
Benzenschwil bestimmt wird, und daran ändern letztlich auch Bundesgerichts-

9r Der \liderspruch zwischen Gesetzgebung und Vollzug ist für die Zigeunerpolitik seit der
Frähneuzeit besonders kennzeichnend. Vgl. Angus Fraser, Gypsies, OxÍord ry92, r47-
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entscheide wenig.e'z $Øährend so an einem ort ein Durchgangspratz entstehr undmit ErfoÌg betrieben wird - so geschehen im bündnerir"i."'n'"""ãuz _, mussrein spreirenbach eine seitJahren áuf Gemeindegerände *o¡"."¿. r"m'ie infolgeeinervolksabsdmmung ihrenplatzräums¡.s: Dass es im ersren Fail viereichtder Gemeindepräsident war, der sich bei ..seinep Bevölkerung erfolgreich fürdie Anliegen der Fahrenden einserzte, und im zweiten Fall die fremdenfeind-liche Kampagne einer parrei, die am Â.rf"rrg.der rvegweisung srand, zeigt ð,asDilemma der schweizerischen zigrun rpJri"tik 
".r"h"im ;;. 

j;;""dert auf:Bund und Kantone können ,*^, ln rgr^tiorrr_"rrrr"h_.r, ,rrrå Richtpläne ver_abschieden, letzdich entschieden *i.dä"rtl., aber in den Kommunen.Es ist allerdings kein schweizerisches phänomen, dass Zigeunerporitik aufIokaler Ebene gemacht wird. Auch in Deutschrand wurde n^"i ,945 die zigeu-nerpolitik in den Kommunen entschieden und volrzogen, während sie auf Lan_des- und Bundesebene nur dann thematisiert wurd., *-.rrn es die .Ke¡junkturender öffentlichen Aufmerksamkeit .rford.rt.rr, .s+ Einähnliches Bild bietet sichin Frankreich. Dort existierr seit 1969 ein Geserz, das nicht einfach auf Assi_milation setzt, sondern auf die w"Á.ong der nichtsesshaften Lebensweise undder kulturellen Traditionen der *g.r, di uoy^go abzieh.Die Umsetzung desGeserzes hingegen scheitert im reglonalen,rnd rãkaren n"n*.r, "i., regermassigan sachzwängen und an den alten-Ressenrimenrs, die durch p"prr;rur.rre Mass_
1f 1en der Regierung zrtsãtzlichgeschürt werden.s¡
'\ls Fazit kann festgeharten werJen, dass Bonn, paris oder Bern zwar eineZigeunerpolitik festlegen können, der vollzug aber eben ;r, nrdi.rlg, cormaroder Benzenschwil gãschieht, *á g^n".iøìrt.rrrr.h andere polidsche Rah-menbedingungen existieren, wo mai si.h weniger an nadonaren Gesetzen undkanronalen Richtpränen orientiert als an rokalen poritischen verhältnissen, Ego_ismen und l,sanzen - und wo nicht zuretzt mit zigeunerfeindrichen vorurteilenStimmung gemacht wird.

Dass dies in der Schweiz, wo die Gemeindeauronomie hochgeharten wird, so isr,kann nicht wirklich ersraunen. Dass es sich in vier zentrariJtir.h., 
"rrfg.b",rt.r,Ländern genau gleich verhä*, erstaunr do.h -"h.. In jedem Fan muss dies zudenken geben.
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